
 

Publikation der Beschlüsse des  
 

Grossen Kirchenrats der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Luzern 
vom 1. Dezember 20251: 
 
I Bericht und Antrag Nr. 527 

Der Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029 wird in zustimmendem Sinne 
zur Kenntnis genommen. 

II Bericht und Antrag Nr. 528 

Das Jahresprogramm 2026 wird genehmigt.  

III Bericht und Antrag Nr. 529 

1. Das Budget 2026 wird genehmigt. 

a) Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von  
CHF 650'000 ab. 

b) Für Investitionen sind Ausgaben in der Höhe von netto CHF 1’605'000 
vorgesehen. 

2. Ein Stufenanstieg für das Jahr 2026 wird gewährt.   

3. Der Kirchensteuersatz von 0.225 Einheiten (Steueranteil Kirchgemeinde 
Luzern) wird für das Jahr 2026 beibehalten. 

IV Bericht und Antrag Nr. 530 

1. Der Grosse Kirchenrat verzichtet auf eine zweite Lesung zur Änderung von 
Art. 22 der Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-Reformierten Kirchge-
meinde Luzern (KGO). 

2. Art. 22 KGO wird wie beantragt geändert. 

V Bericht und Antrag Nr. 531 

1. Der Grosse Kirchenrat stimmt der Überführung (Entwidmung) der  
Bergkirche Rigi Kaltbad vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen zu. 

2. Der Grosse Kirchenrat genehmigt die Veräusserung der Bergkirche Rigi 
Kaltbad an den Interessenten Markus Reinhard.   

 
Die Beschlüsse I und II unterliegen keinem Referendum. Mit der Publikation  
erwachsen diese Beschlüsse in Rechtskraft.  
 
Die Beschlüsse III bis V unterliegen dem fakultativen Referendum2.  
Die Referendumsfrist beträgt 40 Tage seit der Publikation und läuft am  
Montag, 19. Januar 2026, ab. 
 
Luzern, 4. Dezember 2025 
 
Im Namen des Grossen Kirchenrats 
der Evang.-Reform. Kirchgemeinde Luzern 

 
Nadja Zgraggen  
Geschäftsführerin 

 
1  Gemäss Art. 39 des Organisationsreglements und Art. 39 des Geschäftsreglements des Grossen Kirchenrats 
2  Gemäss § 158 Abs. 1 lit. c, a und e Organisationsgesetz sowie Art. 22 Abs. 1 lit. c, a und f Kirchgemeindeordnung 


